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Erläuterungen zu TOP 1 gemäß § 124 a Satz 1 Nr. 2 AktG i. V. m. § 278 
Abs. 3 AktG 
 
Punkt 1 der Tagesordnung der Hauptversammlung der DWS Group GmbH & Co. KGaA 
lautet: 

1) Vorlage des jeweils vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernab-
schlusses für das Geschäftsjahr 2021, des zusammengefassten Lageberichts und 
des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichts-
rats; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der DWS 
Group GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021  

 
Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 
Jahresabschluss und Konzernabschluss entsprechend §  171 AktG geprüft und gebilligt. 
Gemäß § 286 Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung nur über die Feststellung 
des Jahresabschlusses mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin. 
 
Zu den ansonsten vorgelegten Unterlagen soll kein Beschluss gefasst werden:  
 
Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung den 
Konzernabschluss zu billigen hätte, liegen nicht vor. § 283 Nr. 9 und 10 AktG i. V. m. 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 AktG beschränken die Zuständigkeit der Hauptversammlung im Üb-
rigen auf die Entgegennahme des Lageberichts, des vom Aufsichtsrat gebilligten Kon-
zernabschlusses und des Konzernlageberichts (sowie die Beschlussfassung über die 
Verwendung eines Bilanzgewinns, die unter TOP 2 zur Beschlussfassung gestellt wird). 
Der Bericht des Aufsichtsrates (§ 171 Abs. 2 AktG) erfordert ebenfalls keine Beschluss-
fassung durch die Hauptversammlung. 
 
 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten 
der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, § 131 Abs. 1 und 
§ 245 Nr. 1 AktG (jeweils i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG), § 1 Abs. 8 i. V. m. 
Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes (wie nachstehend definiert) 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung enthält Angaben zu den Rechten der Aktionäre 
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG (jeweils i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG) sowie 
§ 1 Abs. 8 i. V. m. Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie, veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht vom 27. März 2020 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I vom 27. März 
2020, S. 569 ff.), in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbe-
freiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und Pachtrecht 
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vom 22. Dezember 2020 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I vom 30. Dezember 
2020, S. 3328 ff.) geänderten Fassung, dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung 
eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie 
zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbhG 2021) vom 10. Sep-
tember 2021 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I vom 14. September 2021, 
S. 4147 ff.) bis zum 31. August 2022 verlängert wurde („COVID-19-Gesetz“), die sich 
gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG weitgehend auf die Fristen für die Ausübung die-
ser Rechte beschränken. Die nachfolgenden Angaben dienen einer weitergehenden Er-
läuterung.1 
  

2) Tagesordnungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 Akt i. V. m § 278 Abs. 3 AktG 

 
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG können Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000 € erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Aktien), verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
ist schriftlich (§ 126 BGB) an die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptver-
sammlung zugehen; der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind da-
bei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 9. Mai 2022, 
24:00 Uhr (MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berück-
sichtigt. Die Adresse der persönlich haftenden Gesellschafterin lautet wie folgt: 
 
DWS Group GmbH & Co. KGaA 
Persönlich haftende Gesellschafterin 
Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin DWS Management GmbH 
Mainzer Landstraße 11–17 
60329 Frankfurt am Main 
 
Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 AktG i. V. m. § 278 
Abs. 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die erforderliche Zahl an Aktien bis 
zur Entscheidung der persönlich haftenden Gesellschafterin über das Verlangen halten. 
Auf die Fristberechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. Die Frist ist 
danach rückwärts zu berechnen, wobei der Tag des Zugangs des Verlangens nicht mit-
zurechnen ist und eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem 
Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag nicht in Be-
tracht kommt. Die §§ 187–193 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht entsprechend 
anzuwenden. Für den Nachweis der Inhaberschaft der Aktien reicht eine entsprechende 
Bestätigung des depotführenden Instituts aus. Dem Eigentum steht ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 

 
1 Soweit in den folgenden Ausführungen auf Paragrafen ohne Gesetzesangabe verwiesen wird, handelt es sich um solche des 

AktG. 
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Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Akti-
onär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von einem Treuhänder, als Gesamt-
rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer 
Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Ge-
setzes über Bausparkassen erworben hat (vgl. § 70 AktG).   
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekanntgemacht werden – unverzüglich nach ihrem Eingang bei der 
Gesellschaft im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur Veröffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information 
in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich 
nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft über die Internetadresse 
https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung zugänglich gemacht und den Aktionären 
mitgeteilt. 
 
Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
wie folgt: 

§ 122 Abs. 1 und 2 AktG (Einberufung auf Verlangen einer Minderheit) 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand 
zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu 
verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 
Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind 
und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
§ 121 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 
Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung 
zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 

3) Gegenanträge und Wahlvorschläge nach § 126 Abs. 1 und § 127 AktG  
(jeweils i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG), § 1 Abs. 8 i. V. m. Abs. 2 des Covid-19-Gesetzes 

 
Nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG hat jeder Aktionär einen 
Anspruch darauf, dass sein Gegenantrag oder Wahlvorschlag den in § 125 Abs. 1 bis 3 
AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Vorausset-
zungen zugänglich gemacht wird. Soll eine solche Zugänglichmachung erfolgen, sind 
Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge ausschließlich an 

https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
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DWS Group GmbH & Co. KGaA 
Investor Relations 
Mainzer Landstraße 11–17 
60329 Frankfurt am Main 
Telefax: +49 69 910-32223 
E-Mail: investor.relations@dws.com 
 
zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben grund-
sätzlich unberücksichtigt. Gegenanträge sollten begründet werden, für Wahlvorschläge 
gilt das nicht (diese sollten jedoch, wenn sie zugänglich gemacht werden sollen, die in 
§§ 124 Abs. 3 Satz 4, 125 Abs. 1 Satz 5 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG genannten Anga-
ben enthalten, anderenfalls besteht keine Verpflichtung, sie zugänglich zu machen). 
 
Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG und Wahlvorschläge 
im Sinne des § 127 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG werden einschließlich des Namens 
des Aktionärs und im Falle von Gegenanträgen der Begründung sowie etwaigen Stel-
lungnahmen der Verwaltung unter der Internetadresse 
https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung zugänglich gemacht, wenn sie der Ge-
sellschaft mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung unter der vorstehenden Ad-
resse zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht 
mitzurechnen sind. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 25. Mai 2022, 24:00 Uhr 
(MESZ). Eine Pflicht zur Zugänglichmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
besteht nicht, auch wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, bei 
Vorliegen der in § 126 Abs. 2 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG genannten Tatbestände so-
wie bei Wahlvorschlägen zusätzlich im Falle des § 127 Satz 3 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 
AktG.  
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die gemäß §§ 126, 127 AktG i. V. m. § 278 
Abs. 3 AktG durch die Gesellschaft vorab zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 3 des COVID-19-Gesetzes als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der 
den Antrag oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert 
und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die 
auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen von 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, sowie des COVID-19-
Gesetzes lauten wie folgt: 
 

§ 126 (Anträge von Aktionären) 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in §  125 Abs. 1 bis 3 
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, 
wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen 

https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung


 

6 

    

Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür 
mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei 
börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der 
Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 
werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irre-
führende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-
reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach §  125 zugänglich ge-
macht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 
in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 
Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptver-
sammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn 
gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 
von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegen-
anträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusam-
menfassen. 

 

§ 127 Satz 1 bis Satz 3 (Wahlvorschläge von Aktionären) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 
werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 
Abs. 1 Satz 5 enthält.  
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§ 124 Abs. 3 Satz 4 (Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Be-
schlussfassung) 

4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

 

§ 125 Abs. 1 Sätze 1 und 5, Abs. 2, Abs. 3 (Mitteilungen für die Aktionäre und an Auf-
sichtsratsmitglieder)  

(1) 1Der Vorstand einer Gesellschaft, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgege-
ben hat, hat die Einberufung der Hauptversammlung mindestens 21 Tage vor dersel-
ben wie folgt mitzuteilen:  

1. den Intermediären, die Aktien der Gesellschaft verwahren, 

2. den Aktionären und Intermediären, die die Mitteilung verlangt haben, und 

3. den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt haben oder die in 
der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

(…) 5Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt 
werden. 

(2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand einer Gesellschaft, die Namensaktien ausge-
geben hat, den zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregis-
ter Eingetragenen zu machen sowie den Aktionären und Intermediären, die die 
Mitteilung verlangt haben, und den Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung 
verlangt oder die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die gleichen Mit-
teilungen übersendet. 

 

§ 1 Abs. 2 Satz 3 sowie Abs. 8 Satz 1des COVID-19-Gesetzes 

(2) 3Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Akti-
engesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, 
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ord-
nungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

(8) 1Für Unternehmen, die in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien ver-
fasst sind, gelten vorstehende Absätze entsprechend. 
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4) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG, Fragerecht der Aktionäre im Wege 
elektronischer Kommunikation auf der Grundlage von § 1 Abs. 8 i. V. m. Abs. 2 des 
COVID-19-Gesetzes  

Im Rahmen der ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 
9. Juni 2022 stattfindenden virtuellen Hauptversammlung besteht kein Auskunftsrecht im 
Sinne von § 131 Abs. 1 AktG. Stattdessen ist den Aktionären auf Grundlage des COVID-
19-Gesetzes ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. 
 
Auf der Grundlage von § 1 Abs. 8 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2 des 
COVID-19-Gesetzes hat die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats entschieden, dass Aktionäre ihre Fragen bis spätestens einen Tag vor der 
Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation bei der Gesellschaft einrei-
chen müssen. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird nach pflichtgemäßem, 
freiem Ermessen entscheiden, wie sie Fragen beantwortet.  
 
Nur Aktionäre, die sich wie in der Einberufung der Hauptversammlung beschrieben, ord-
nungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, können ihre Fra-
gen einreichen. Dies muss bis spätestens 7. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) über das 
zugangsgeschützte Aktionärsportal geschehen. Für die Nutzung des Aktionärsportals 
sind die auf der nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandten Stimmkarte enthalte-
nen Zugangsdaten zu verwenden.  
 
Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht wer-
den.  
 
Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen lauten wie folgt: 
 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 sowie Abs. 8 Satz 1 des COVID-19-Gesetzes 

(2) 1Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehal-
ten wird, sofern 

[…] 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation ein-
geräumt wird, 

[…] 

2Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der 
Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

(8) 1Für Unternehmen, die in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien ver-
fasst sind, gelten vorstehende Absätze entsprechend. 
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5) Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG, § 1 Abs. 8 i. V. m. Abs. 2 des 
COVID-19-Gesetzes 

 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (schriftlich oder im Wege elektroni-
scher Kommunikation) oder über die Erteilung von Vollmachten ausüben, haben die 
Möglichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen die Beschlüsse 
der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftrag-
ten Notar zu erklären. Entsprechende Erklärungen sind dem Notar über die E-Mail-Ad-
resse  
 
Notar.DWS.HV2022@hoganlovells.com 
 
zu übermitteln und sind ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schlie-
ßung durch den Versammlungsleiter möglich. Mit der Erklärung ist die Stimmkartennum-
mer zu übermitteln, die auf der Stimmkarte vermerkt ist, die nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt wird. 
 
Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen lauten wie folgt: 
 

§ 245 Nr. 1 (Anfechtungsbefugnis) 
 
Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon 
vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Be-
schluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; 

 

§ 1 Abs. 8 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes 

(2) 1Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehal-
ten wird, sofern, […]  

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abwei-
chung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis 
des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen 
einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

(8) 1Für Unternehmen, die in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien ver-
fasst sind, gelten vorstehende Absätze entsprechend. 

mailto:Notar.DWS.HV2022@hoganlovells.com



